
Bürger-Info 
Amtsblatt des Marktes Pleinfeld  

 

Januar 2018 



 

 

SEITE 2  MARKT PLEINFELD      www.pleinfeld.de 

INHALT: 

Amtliches      2 

Aus der Kulturð und Touristinformation   12 

Aus dem Bürgerð und Mehrgenerationenhaus 15 

Kursprogramm der Bürgerwerkstatt  29 

Kindergärten      45 

Schulen      49 

Aus dem Vereinsleben    51 

Veranstaltungskalender    65 

Bücherei      65 

Notfallnummern     67 

Impressionen      68 

 

ÖFFNUNGSZEITEN RATHAUS 
MontagñFreitag  08:00 ñ 12:00 Uhr 

Dienstag   13:00 ñ 15:00 Uhr  

Donnerstag   14:00 ñ 18:00 Uhr  

 

NÄCHSTE AUSGABE 
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Januar 

2018. Redaktionsschluss f¿r diese Ausgabe ist 

der 10.01.2018!  
 

Ihre Beiträge können Sie entweder per E-Mail an 

buergerinfo@pleinfeld.de senden oder digital auf 

CD oder Stick abgeben. 

 

IMPRESSUM 
Der Markt Pleinfeld bedankt sich bei allen Inse-

renten in der Bürger-Info. Kaufen Sie bei unseren 

Firmen. Sie tragen mit Ihrem Einkauf dazu bei, 

Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze, sowie ein 

reichhaltiges Produkt- und Dienstleistungsange-

bot in der Gemeinde zu erhalten und zu schaffen. 
 

Die Pleinfelder Bürger-Info erscheint jeweils am 

Monatsanfang und wird kostenlos an alle Haus-

halte der Gemeinde Pleinfeld verteilt.  
 

Auflage: 3.500 Stück.  
 

Der Markt Pleinfeld behält sich vor, unverlangt 

eingesandte Manuskripte zu kürzen.               
 

Herausgeber: Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 

91785 Pleinfeld Telefon (0 91 44) 92 00-0 ñ Fax 

(0 91 44) 92 00-50 , www.pleinfeld.de, E-Mail: 

mail@pleinfeld.de  
 

Verantwortlich im Sinne des Pressegesetzes:  

1. B¿rgermeister des Marktes Pleinfeld Markus 

Dirsch, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld 

Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 

das Weihnachtsfest, wie auch das Jahr 2017 sind 

bereits vorüber und es beginnt ein neues Jahr ð 

2018!  
 

Geht es Ihnen auch so ð jedes Jahr eilt schneller 

davon? 
 

In 2017 ist wieder viel passiert. Nähere Informationen dazu können 

Sie in den geplanten Bürgerversammlungen erhalten ð ich würde 

mich freuen, viele von Ihnen persönlich begrüßen zu dürfen! 
 

Seit diesem Monat haben wir unser neues Layout der Bürgerinfo ð 

gerne erinnere ich nochmals an die Bürgerfotos aus unserem Ge-

meindegebiet ð wenn Sie Ihr schönes Bild auf der Startseite haben 

möchten, senden Sie es uns zu ð wir freuen uns über zahlreiche 

Einsendungen! 
 

Nun blicken wir auch mal nach vorne: Schon jetzt können wir Ihnen 

im Zuge des 10-jährigen Jubiläums unseres Bürger- und Mehrgene-

rationenhauses 10 Highlights anbieten ð von Sport und Bewegung, 

über Musik, Theater, Kreativität ð es wird für jeden etwas dabei 

sein! 
 

Für das neue Jahr wünsche ich Ihnen und Ihren Familien alles er-

denklich Gute. Mögen Sie verschont bleiben von Krankheiten und 

Schicksalsschlägen und Gesund & Glücklich sein! 
 

Ihr  

 

 
 

Markus Dirsch 

Erster Bürgermeister 

HINWEISΥ 

Den Müllkalender und die Müllfibel für das Jahr 2018 finden Sie 

eingelegt in dieser Bürger-Info. Sollten Sie noch einen Müllkalender 

oder eine Müllfibel benötigen, können Sie sich diese gerne im Rat-

haus abholen.  

TITELBILDER GESUCHT!  
 

Wir suchen u.a. (aktuelle sowie gerne auch ältere / alte) Bilder aus 

Pleinfeld, den Ortsteilen, dem Gemeindegebiet Pleinfeld, dem Brom-

bachsee und von Veranstaltungen im Gemeindegebiet.  
 

Fotos, die Sie dem Markt Pleinfeld zur Verfügung stellen möchten, 

senden Sie bitte an buergerinfo@pleinfeld.de. Gerne können Sie Ihre 

Fotos auch auf einem USB Stick, als Print/Druck oder auf CD wäh-

rend der allgemeinen Öffnungszeiten beim Markt Pleinfeld 

(Vorzimmer, Zimmer 2.2.) abgeben. Bei Fragen stehen wir Ihnen 

unter der Telefonnummer 09144 / 92 00 - 21 zur Verfügung. Der 

Markt Pleinfeld wird sich aus allen Einreichungen, die jeweils geeig-

netsten Bilder heraussuchen und veröffentlichen. Wir bitten um Ver-

ständnis, falls Ihr Bild nicht bzw. nicht sofort veröffentlicht wird. Die 

unveröffentlichten Bilder werden gesammelt, sodass Sie ggfs. zu 

einem späteren Zeitpunkt verwendet werden können.  
 

Wir bedanken uns bereits jetzt für Ihre Mithilfe.  
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MARKTGEMEINDERATSSITZUNG  
 

Die nächsten Sitzungen des Marktgemeinderates finden 

statt am  
 

Donnerstag, 11.01.2018 

Donnerstag, 01.02.2018 

jeweils um 18:00 Uhr. 
 

Nähere Informationen über die Tagesordnungen erhalten 

Sie im Vorzimmer des 1. Bürgermeisters unter der Telefon-

nummer 09144 / 9200 ð21 oder im Internet unter 

www.pleinfeld.de. 
 

Die Bauanträge für die Marktgemeinderatssitzung am 

01.02.2018 m¿ssen spªtestens am 19.01.2018 vorliegen. 

 

AKTUELLES AUS DER ÖFFENTLICHEN 

MARKTGEMEINDERATSSITZUNG VOM 

09.11.2017  
 

Auswirkungen des Bayerischen E-Government Gesetzes auf 

den Markt Pleinfeld 

Herr Lindenmayer, Geschäftsleiter, hat in der Marktgemein-

deratssitzung die Gemeinderäte und anwesenden Bürgerin-

nen und Bürger anhand einer kurzen Präsentation über die 

Anforderungen und über möglichen Auswirkungen, die auf 

den Markt Pleinfeld zukommen, informiert  
 

2. Fºrderverfahren Breitbandausbau Markt Pleinfeld 

Im Rahmen der Marktgemeinderatssitzung vom 

06.04.2017 wurde bereits auf das 2. Fºrderprogramm 

ăHºfebonusò, zum Ausbau der noch vorhandenen ăweiÇen 

Fleckenò hingewiesen. Herr Langer hat im Rahmen dieser 

Sitzung berichtet: 
 

Bei der vorliegenden Markterkundung sind die noch beste-

henden ăweiÇen Fleckenò ermittelt worden, d.h. Bereiche, 

die noch nicht mit 30 Mbit/s im Download versorgt sind 

und im Rahmen des aktuellen Ausbaus bzw. des eigenwirt-

schaftlichen Ausbaus nicht versorgt werden. Aus dem 1. 

Förderverfahren stehen noch Fördermittel in Höhe von 

48.216 ϵ zur Verf¿gung. Zur Erreichung eines noch höhe-

ren Grades an Flächendeckung, insbesondere bei starker 

Zersiedelung, können einer Gemeinde für Bewilligungen 

nach der Richtlinie zur Förderung des Aufbaus von Hochge-

schwindigkeitsnetzen im Freistaat Bayern (BbR) ab dem 1. 

Juli 2017 verbesserte Fºrderkonditionen (ăHºfebonusò) 

gewährt werden. DerΟindividuelle bayerische Förderhöch-

stbetrag wird noch einmal gewährt zzgl. bislang nicht 

ausgeschöpfter Förderhöchstbetrag (inklusive Erhöhung 

um 50.000 Euro im Falle einer interkommunalen Zusam-

menarbeit); d.h. für den Markt Pleinfeld stehen somit fol-

gende Fördermittel zur Verfügung: 
 

Für den Markt Pleinfeld bedeutet das:  

Fºrdermittel inkl. ăHºfebonusò:   898.216 ϵ 

zzgl. Eigenanteil der Marktgemeinde:  224.554 ϵ 

Limit für die Höhe der Wirtschaftlichkeitslücke:                           

1.122.770 ϵ 
 

Im weiteren Verlauf der Sitzung wurden noch Fragen sei-

tens der Marktgemeinderäte beantwortet. 
 

Durchführung eines bergrechtlichen Planfeststellungsver-

fahrens nördlich des Tagebaus Mischelbach 

Die Firma Brenner + Haas KG Quarzsandwerke, Wil-

burgstetten, betreibt seit dem Jahre 1998 auf der Grundla-

ge bergrechtlich zugelassener Betriebspläne in der Gemar-

kung Mischelbach, Markt Pleinfeld, Landkreis Weißenburg-

Gunzenhausen den Tagebau ăMischelbachò zur Gewinnung 

von Quarzsand. Zur Sicherung der Rohstoffversorgung plant 

der Unternehmer den bestehenden Tagebau zu erweitern 

und hat dazu bei der Regierung von Oberfranken - Bergamt 

Nordbayern ð die Durchführung eines bergrechtlichen Plan-

feststellungsverfahrens beantragt. 
 

Antragsgegenstand ist die Erweiterung des Tagebaus 

ăMischelbachò in nºrdliche Richtung bei einer zusªtzlichen 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ рύ 

Der Markt Pleinfeld trauert um 
 

Herrn Franz Josef Hueber 
 

der am 30. November 2017 verstarb. 
 

Seiner Familie, seinem Unternehmen und seiner Heimat 

galt sein Leben. Daneben engagierte er sich über Jahrzehn-

te in der örtlichen Kommunalpolitik. 
 

Herr Hueber war von 1972 bis 2008 Mitglied des Marktge-

meinderates. Er wirkte in dieser Zeit an vielen Entscheidun-

gen mit, die die Gemeinde Pleinfeld zu einer modernen und 

zukunftsorientierten Gemeinde machten. 
 

Zusätzlich war er von 2002 bis 2008 Mitglied des Kreista-

ges und vertrat auch überörtlich die Belange seiner Ge-

meinde. 
 

Der Markt Pleinfeld wird ihm ein ehrendes Andenken be-

wahren. Unsere Anteilnahme gilt seinen Angehörigen.  
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Flächeninanspruchnahme von ca. 35 ha. Die beantragte 

Erweiterungsfläche liegt im Gebiet der Gemeinde Rötten-

bach, Landkreis Roth. Die beigefügten Unterlagen liegen ab 

dem 01.11.2017 zur Einsicht im Rathaus aus. Die Be-

kanntmachung erfolgt in der Bürger-Info 11/2017.   
 

Im Nachgang: 

Im Rahmen der Einsichtnahme haben sich einige Bürgerin-

nen und Bürger die Unterlagen für die geplante Erweiterung 

des Tagebaus zeigen lassen.  
 

Des Weiteren wurde in der öffentlichen Sitzung über ver-

schiedene Themen abgestimmt und Informationen be-

kanntgegeben:  

- Änderung des Flächennutzungsplanes; Teilfläche Flurnum-

mer 269 Gemarkung Ramsberg am Brombachsee 
 

- Vorabbestellung eines Gebäudes für die Trafostation im 

Neubaugebiet Weberbuck II 
 

- Beschaffung einer Unterstellmöglichkeit am Lauterbrun-

nenweg (Schulbus) 
 

- Aktuelle Zahlen für 2017 im Bereich des Forstwesens 

(Rodung, Aufforstung und Sturmschªden) 
 

- Aktuelle Informationen zum Thema Biber 

 

BÜRGERVERSAMMLUNGEN 2018 
 

Aufgrund des Art. 18 Gemeindeordnung in Verbindung mit 

§ 14 der Geschäftsordnung werden im Markt Pleinfeld und 

seinen Ortsteilen Bürgerversammlungen abgehalten. 
 

TAGESORDNUNG: 

Bericht des Bürgermeisters  

Behandlung örtlicher Angelegenheiten 

Sonstiges 

Aussprache 
 

Walting/Engelreuth/Kemnathen/Roxfeld  

Montag, 05.02.2018, 19.30 Uhr 

Vereinsheim Walting 
 

Allmannsdorf/Birklein/Erlingsdorf 

Dienstag, 06.02.2018, 19.30 Uhr  

Arche Brombachsee 
 

Veitserlbach/Regelsberg 

Freitag, 09.02.2018, 19.30 Uhr  

Gasthaus Lang, Veitserlbach 
 

St. Veit/Gündersbach/Walkerszell 

Mittwoch, 21.02.2018, 19.30 Uhr  

Gasthaus Veiter Wirt, St. Veit 
 

Stirn 

Freitag, 23.02.2018, 19.30 Uhr  

Gasthaus ăZur Lindeò, Stirn 
 

Dorsbrunn 

Montag, 05.03.2018, 19.30 Uhr 

Dorfgemeinschaftsraum Dorsbrunn 
 

Mischelbach/Kleinweingarten 

Dienstag, 06.03.2018, 19.30 Uhr 

Vereinsheim Mischelbach 
 

Mannholz 

Dienstag, 20.03.2018, 19.30 Uhr  

Feuerwehrhaus Mannholz 
 

Ramsberg am Brombachsee 

Freitag, 23.03.2018, 19.30 Uhr 

Dorfgemeinschaftshaus Ramsberg am Brombachsee 
 

Hohenweiler/Mackenmühle 

Montag, 26.03.2018, 19.30 Uhr,  

Gasthaus Michaelsklause, Hohenweiler 
 

Pleinfeld/Mühlen 

Dienstag, 27.03.2018, 19.30 Uhr 

Katholisches Pfarrheim, Pleinfeld 
 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen. 
 

Pleinfeld, 11.12.2017  

Markt Pleinfeld 
 

gez. 

Markus Dirsch 

1. B¿rgermeister                                                                                            

 

FESTSETZUNG DER GRUNDSTEUER A UND B 

FÜR DAS JAHR 2018 
 

Nach § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes (GrStG) i.d.F. 

vom 07.08.1973 (BGBI.I S. 965), das zuletzt durch Artikel 

38 des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I  S. 2794) geªn-

dert worden ist, kann für solche Steuerschuldner, die für 

das Kalenderjahr die gleiche Steuer (Grundsteuer) wie im 

Vorjahr zu entrichten haben, die Grundsteuer durch öffentli-

che Bekanntmachung festgesetzt werden. 
 

Diese öffentliche Bekanntmachung geschieht hierdurch 

und gilt für die Grundsteuer A und B für das Jahr 2018. 
 

Für den Markt Pleinfeld sind die Hebesätze für die Grund-

steuer A und B jeweils auf 410 v. H. festgesetzt. Nach Art. 

69 GO sind diese Sªtze, vorbehaltlich einer anderen Ent-

scheidung in der noch zu erlassenden Haushaltssatzung 

2018, auch f¿r das Jahr 2018 anzuwenden. Aus diesem 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ оύ 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ тύ 
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Grund wird auf die Erteilung von Grundsteuerbescheiden 

für das Jahr 2018 vorerst vorbehaltlich anderer Entschei-

dungen verzichtet. Die Grundsteuerbescheide können von 

den jeweiligen Steuerpflichtigen beim Markt Pleinfeld ein-

gesehen werden. Für diejenigen Grundstücke, deren Be-

messungsgrundlage (Messbeträge) sich seit der letzten 

Bescheiderteilung nichts geändert hat, wird deshalb durch 

diese öffentliche Bekanntmachung die Grundsteuer für das 

Kalenderjahr 2018 in der zuletzt für das Kalenderjahr 

2017 veranlagten Hºhe festgesetzt.  
 

Die Grundsteuer 2018 wird mit den jeweiligen Vierteljah-

resbeiträgen am 15.02.,15.05., 15.08. und 15.11. zur Zah-

lung fällig; Kleinbeträge bis 15 Euro werden insgesamt zum 

15. 08. fªllig; Kleinbetrªge zwischen 15 Euro und 30 Euro 

werden in zwei Raten jeweils zum 15.02. und 15.08. fällig. 

Für Steuerpflichtige, die von der Möglichkeit des § 28 Abs. 

3 Grundsteuergesetz Gebrauch gemacht haben, wird die 

Grundsteuer 2018 in einem Betrag am 01.07. fällig. 
 

Soweit beim Markt Pleinfeld ein SEPA-Lastschriftmandat 

vorliegt, wird die fällige Rate jeweils abgebucht, eine eigene 

Überweisung des Betrages bzw. der Rate ist nicht notwen-

dig. 
 

Sollten die Grundsteuerhebesätze (derzeit 410 %) geändert 

werden oder ändern sich die Besteuerungsgrundlagen 

(Messbetrªge), werden  nderungsbescheide vom Markt 

Pleinfeld erstellt. Mit dem Tage der öffentlichen Bekannt-

machung dieser Steuerfestsetzung treten für die Steuer-

pflichtigen die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 

Ihnen an diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zuge-

gangen wäre.  
 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 

seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch eingelegt 

(siehe 1.) oder unmittelbar Klage erhoben (siehe 2.) wer-

den. 
 

1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 

Markt Pleinfeld, Marktplatz 11, 91785 Pleinfeld, einzule-

gen. Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden 

Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden 

werden, so kann Klage bei dem Bayerischen Verwaltungs-

gericht in Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 

91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 

91522 Ansbach, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-

kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erho-

ben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Mo-

naten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben wer-

den, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles 

eine kürzere Frist geboten ist. Die Klage muss den Kläger, 

den Beklagten (Markt Pleinfeld) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 

Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsa-

chen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-

ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt wer-

den. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften 

für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in 

Ansbach, Postfachanschrift: Postfach 616, 91511 Ans-

bach, Hausanschrift: Promenade 24 - 28, 91522 Ansbach, 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 

Geschäftsstelle dieses Gerichts zu erheben. Die Klage 

muss den Kläger, den Beklagten (Markt Pleinfeld) und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-

nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung die-

nenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der 

angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift 

beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 

Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

-     Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfü-

rung der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 

(GVBl 2007, S. 390) wurde im Bereich des Grundsteu-

ergesetzes (GrStG) ein fakultatives Widerspruchsver-

fahren eingeführt, das eine Wahlmöglichkeit eröffnet 

zwischen Widerspruchseinlegung und unmittelbarer 

Klageerhebung. 
 

-     Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elekt-

ronischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.  
 

-    Kraft Bundesrechts ist bei Rechtsschutzanträgen zum 

Verwaltungsgericht seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 

Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 

Markt Pleinfeld, 01.12.2017 
 

gez. Dirsch 

1.B¿rgermeister 

 

IM FUNDBÜRO WURDEN FOLGENDE  

GEGENSTÄNDE ABGEGEBEN: 
 

1 Ohrring silber 

1 Handtasche (ohne Inhalt) 

1 Brille 

1 Geldbºrse (Bargeld) 
 

Näheres im Fundbüro Zimmer 2.7,  

Tel. 09144/9200 -36 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ Ǿƻƴ {ŜƛǘŜ рύ 
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Neue Bobby-Cars f¿r unsere Kindergªrten von der Zurich  

Filialdirektion Beyerlein-Pawliczki & Kollegen 
 

Vor Weihnachten 
¿bergaben Horst 
und Christopher 
Pawliczki unseren 
vier Kindergªrten 
St. Franziskus, 
Abt. Maurus, St. 
Nikolaus in Dors-
brunn und St. Ma-
rien in Stirn je-
weils zwei neue 
blaue Bobby-
Cars.  
 

Die Zurich Filialdi-
rektion Beyerlein-
Pawliczki & Kolle-
gen w¿nscht den 
Kindern ganz viel 
SpaÇ mit den 
neuen Fahrzeu-
gen. 
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AMT FÜR LÄNDLICHE ENTWICKLUNG MIT-

TELFRANKEN  
 

VERFAHREN NIEDERMAUK - FLURNEUORDNUNG UND 

DORFERNEUERUNG ,  

GEMEINDE RÖTTENBACH, LANDKREIS ROTH 
 

Neuwahl der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder und ihrer 

Stellvertreter (§ 21 Abs. 3 des Flurbereinigungsgesetzes - 

FlurbG, Art. 4 Abs. 3 Satz 1, 2 und 5 und Abs. 4 Satz 1 des 

Gesetzes zur Ausführung des Flurbereinigungsgesetzes - 

AGFlurbG) 
 

Bekanntmachung und Ladung 

Die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet Niedermauk ge-

hörenden Grundstücke und die ihnen gleichstehenden Erb-

bauberechtigten werden hiermit zur Teilnehmerversamm-

lung geladen.  
 

Diese findet unter der Leitung des Amtes für Ländliche Ent-

wicklung Mittelfranken statt am: 
 

Dienstag, dem 23.01.2018, um 19:30 Uhr, 

Ort: Deutschordenshaus Röttenbach, 

Deutschherrenstraße 14, 91187 Röttenbach. 
 

Tagesordnung 

1. Bericht ¿ber den Stand des Verfahrens 

2. Erlªuterung der Aufgaben des Vorstandes der Teilneh-

mergemeinschaft und des Wahlverfahrens 

3. Neuwahl ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und ih-

rer Stellvertreter 

4. Allgemeine Aussprache 
 

Der Vorstand führt die Geschäfte der Teilnehmergemein-

schaft. Er soll das volle Vertrauen der Teilnehmer am Ver-

fahren besitzen. Wünschenswert ist deshalb, dass sich 

möglichst viele Teilnehmer an der Neuwahl des Vorstandes 

beteiligen. 
 

Das Amt für Ländliche Entwicklung Mittelfranken hat die 

Zahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und de-

ren Stellvertreter auf je 6 festgesetzt.  

 

Jeder stimmberechtigte Teilnehmer oder Bevollmächtigte 

kann somit als Mitglied und Stellvertreter insgesamt 12 

Personen wählen. Sie werden auf die Dauer von sechs Jah-

ren gewählt; eine Wiederwahl ist zulässig. 
 

Um eine angemessene Vertretung der einzelnen Ortschaf-

ten sicherzustellen, wurde durch das Amt für Ländliche 

Entwicklung Mittelfranken für die gruppenmäßige Zusam-

mensetzung des Vorstandes bestimmt, dass im Verfahren  

je 4 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft Nie-

dermauk 
 

je 2 Vorstandsmitglieder und Stellvertreter die Ortschaft 

Mühlstetten  vertreten. 
 

Wahlberechtigt sind nur Teilnehmer. Die Teilnehmer sind 

die Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehörenden 

Grundstücke. Erbbauberechtigte stehen den Eigentümern 

gleich (§ 10 Nr. 1 FlurbG). Jeder Teilnehmer hat eine Stim-

me. Gemeinschaftliche Eigentümer gelten als ein Teilneh-

mer. Einigen sich gemeinschaftliche Eigentümer nicht über 

die Stimmabgabe, so müssen sie von der Wahl ausge-

schlossen werden. 
 

Die Vertretung durch Bevollmächtigte ist zulässig. Bevoll-

mächtigte haben sich in der Versammlung durch eine 

schriftliche Vollmacht auszuweisen, bei der die Unterschrift 

des Vollmachtgebers öffentlich oder amtlich beglaubigt 

sein muss. Die amtliche Beglaubigung erteilt die Gemeinde 

gebührenfrei. Zu beachten ist jedoch, dass nach § 21 Abs. 

3 FlurbG im Wahltermin jeder Teilnehmer oder Bevollmªch-

tigte nur eine Stimme hat, auch wenn er mehrere Teilneh-

mer vertritt. Teilnehmer, die nicht selbst in der Wahlver-

sammlung anwesend sein können, werden daher zweckmä-

ßig eine Person bevollmächtigen, die nicht selbst als Teil-

nehmer stimmberechtigt ist. 
 

Die zu wählenden Mitglieder des Vorstandes und ihre Stell-

vertreter werden von den im Wahltermin anwesenden Teil-

nehmern oder Bevollmächtigten gewählt. Gewählt sind die-

jenigen, die die meisten Stimmen erhalten. 
 

Ansbach, 28.11.2017  

 

gez. 

Erich Wegner 

Baudirektor  

 

AUSSENSPRECHTAGE DES ZENTRUM BAY-

ERN - FAMILIE UND SOZIALES - REGION 

MITTELFRANKEN IN WEISSENBURG  
 

Das Zentrum Bayern Familie und Sozialesð Region Mittel-

franken führt an folgenden Tagen 
 

02.01.2018, 06.02.2018, 06.03.2018, 03.04.2018, 

05.08.2018, 05.06.2018  

in der Zeit von 09:00 - 14:00 Uhr 
 

im Landratsamt Weißenburg - Gunzenhausen, Gebäude 

Niederhofener StraÇe 3, 91781 WeiÇenburg i. Bay (ăAltes 

Arbeitsamtò) allgemeine AuÇensprechtage durch. 
 

Das Amt ist zuständig für das Feststellungsverfahren nach 

dem Schwerbehindertengesetz (jetzt: Sozialgesetzbuch - 

όCƻǊǘǎŜǘȊǳƴƎ ŀǳŦ {ŜƛǘŜ ммύ 
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Neuntes Buch), die Gewährung von Elterngeld und Landes-

erziehungsgeld, die Gewährung von Blindengeld und den 

Vollzug des sozialen Entschädigungsrechts (Kriegsð und 

Wehrdienstopfer, Entschädigung für Zivildienstleistende, 

Opfer von Gewalttaten und Impfgeschädigte). Mit den mo-

natlichen Außensprechtagen soll den Bürgerinnen und Bür-

gern des Landkreises WeißenburgðGunzenhausen eine 

umfassende Beratung vor Ort geboten werden.  

 

N-ERGIE ENGAGIERT SICH FÜR DAS EH-

RENAMT  
 

40.000 EURO FÜR JUNGE MENSCHEN IN 

NÜRNBERG UND DER REGION  
 

Jurymitglieder für Projektauswahl gesucht  

Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule unserer Gesellschaft. 

Die N-ERGIE Aktiengesellschaft hat sich deshalb entschie-

den, auch 2018 wieder Ehrenamtliche bei ihrem Engage-

ment mit insgesamt 40.000 Euro zu unterstützen. Dabei 

soll die Förderung speziell jenen Aktionen und Initiativen 

zugutekommen, die sich der jungen Generation widmen.  
 

Bereits zum fünften Mal ruft der regionale Energiever-

sorger im Rahmen seiner Spendenaktion ăN-ERGIE für jun-

ge Menschenò Projekte in der Region dazu auf, sich f¿r 

eine Unterstützung zu bewerben. Wichtig ist, dass die Pro-

jekte soziale und karitative Ziele verfolgen sowie eine nach-

haltige Wirkung haben.  
 

Auf der Internetseite www.n-ergie.de/junge-menschen sind 

alle Informationen dazu zusammengestellt. Dort können 

Interessierte ihr Engagement über einen Be-

werbungsbogen näher vorstellen. Alle Projektvorschläge, 

die bis zum 31. März 2018 eingehen, werden von einer 

Jury geprüft. Die Jurymitglieder werden am 29. Mai 2018 

um 17:00 Uhr über die Verteilung der Fördergelder ent-

scheiden.  
 

Jurymitglieder gesucht  

Für die Jury sucht die N-ERGIE Kunden, die ehrenamtlich 

die Projekte f¿r ăN-ERGIE f¿r junge Menschenò auswªhlen. 

Wer sich als Jury-Mitglied bewerben möchte, kann ab De-

zember 2017 das Bewerbungsformular im Internet nutzen.  

Wichtig ist, dass die Jurymitglieder nicht selbst in einem der 

beworbenen Projekte aktiv sind, damit eine faire Entschei-

dung gefällt werden kann.  
 

Förderung von Ehrenamt  

Seit 2008 verzichtet die N-ERGIE auf Weihnachtsge-

schenke für Kunden und Partner. Stattdessen spendet der 

regionale Energieversorger den Gegenwert der Geschenke 

im Rahmen von Aktionen, um ehrenamtliche Projekte zu 

unterstützen.  

 

SOZIALVERSICHERUNG FÜR LANDWIRT-

SCHAFT, FORSTEN UND GARTENBAU 
 

Der kurze Draht zur Landwirtschaftlichen Pflege-

kasse 
 

Unter der Telefonnummer 0561 785-2033 startet die Sozi-

alversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau 

(SVLFG) zum 1. Dezember einen verbesserten Telefonser-

vice für die in Bayern wohnenden Versicherten der Land-

wirtschaftlichen Pflegekasse (LPK) und deren Angehörige. 

Die LPK möchte ihnen damit das Leben erleichtern. 
 

Der schnelle Griff zum Telefonhörer kann Behördengänge 

ersetzen, wenn Anrufer am anderen Ende der Leitung auf 

qualifizierte Ansprechpartner treffen. Besonders wichtig ist 

diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme für Menschen, die 

nicht mehr mobil sind. Aber auch für Angehörige von Pflege-

bedürftigen kann ein guter Telefonservice hilfreich sein. Für 

sie ist es oft schwierig, das Haus zu verlassen, wenn sie für 

diese Zeit den Pflegebedürftigen alleine lassen oder eine 

Ersatzkraft besorgen m¿ssen. ăEs ist uns wichtig, unsere 

Erreichbarkeit und den Service am Telefon für unsere Mit-

glieder stets zu verbessernò, erklªrt Martin Empl, Vor-

standsvorsitzender der SVLFG. ăAb Dezember werden des-

halb alle Anrufe in unser neues Telefonservicezentrum ge-

leitet. Dort arbeiten ausschließlich ausgebildete Mitarbeiter 

der LPK, die sofort kompetent Auskunft geben können. Sie 

beantworten Fragen und kümmern sich um die Anliegen 

der Versicherten, ohne dass die Telefongespräche wie bis-

her erst über Telefonzentralen zu den zuständigen Sachbe-

arbeitern weitervermittelt werden m¿ssenò, so Empl. 
 

Abgrenzen möchte sich die LPK von Callcentern mit weni-

ger qualifizierten Hotline-Arbeitskrªften. ăUnsere Telefone 

sind durchweg mit erfahrenen Mitarbeitern besetzt, die 

sämtliche Fragen rund um die gesetzliche Pflegeversiche-

rung beantworten können und unseren Versicherten wie 

gewohnt mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. Das gilt auch 

bei Rückfragen zu Bescheiden oder anderen Schreiben der 

LPKò, versichert Martin Empl. 
 

Das Angebot ist derzeit noch regional auf Bayern begrenzt. 

Die neue Servicenummer 0561 785-2033 ist montags bis 

donnerstags von 8.00 bis 16.00 Uhr sowie freitags von 

8.00 bis 13.00 Uhr besetzt. Die Servicenummer steht ab 

Dezember auf allen Schreiben der LPK an Pflegebedürftige 

und Pflegepersonen mit Wohnort in Bayern und ist zu fin-

den unter www.svlfg.de. 
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DER ENTDECKERPASS 2018 IST DA! 
 

Der Entdeckerpass der europäischen Metropolregion Nürnberg ist vom 01.01.2018 

bis 31.12.2018 gültig.  
 

Preise: 

Erwachsene:     29,50 Euro 

Jugend (6 bis einschließlich 15 Jahre) 14,50 Euro 

Bambino (0 bis 5 Jahre)   frei  

(nur in Verbindung mit einem Erwachsenenpass erhªltlich) 
 

Der Entdeckerpass ist ab sofort hier erhältlich: 

Kultur- und Touristinformation 

Marktplatz 11 

91785 Pleinfeld 

Tel.: 09144/920070  

INFORMATION DER KULTUR- UND TOURISTINFORMATION PLEINFELD 

 

Bei uns erhalten Sie aktuell Tickets für die genannten und viele weitere Veranstaltungen: 

Luna-Bühne Weißenburg i. Bay.  Stadthalle Gunzenhausen   Kreuzgangspiele in Feuchtwangen 

Bergwaldtheater Weißenburg i. Bay. Altmühlseefestspiele Muhr am See 

 

Forever Queen       14.01.2018    Markgrafensaal, Schwabach 

Der perfekte Start ins neue Jahr 2018    28.01.2018    Luna Bühne, Weißenburg i. Bay. 

TBC         28.01.2018    Luna Bühne, Weißenburg i. Bay.  

Die CsárdásfürstinñJohann-Strauß-Operette Wien  02.02.2018    Markgrafensaal, Schwabach 

Bembers        24.02.2018    Kulturgarage, Weißenburg i. Bay. 

Bruno Jonas        08.03.2018    Kulturzentrum Karmeliterkirche,  

             Weißenburg i. Bay. 

Amy Macdonald       29.04.2018    Eventhalle, Wendelstein  

Heimspiel-Festival       11.05.ñ12.05.2018  Bergwaldtheater, Weißenburg i. Bay. 

Beatrice Egli        25.05.2018    Bergwaldtheater, Weißenburg i. Bay. 

Viva Voce        08.06.2018    Bergwaldtheater, Weißenburg i. Bay 

Erwin Pelzig        08.06.2018    Stadthalle, Hilpoltstein. 

Sommer Festivals 2018      07.07.2018    Eventpark Stadelmann, Döckingen 

dicht & ergreifend       05.08.2018    Bergwaldtheater, Weißenburg i. Bay. 

LaBrassBanda       05.08.2018    Bergwaldtheater, Weißenburg i. Bay. 

Michl Müller        04.11.2018    Stadthalle, Hilpoltstein 

MundstuhlñFlamongos      13.12.2019    Kulturfabrik, Roth 

 

 

Informationen über alle Veranstaltungen, für die Sie in der Kultur- u. Touristinformation Pleinfeld Tickets erhalten, finden 

Sie auch im Internet unter www.reservix.de.      TICKET-HOTLINE: 0 91 44/ 92 00 70 

http://www.reservix.de
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